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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99069002029000, 99069002029000

Leistungsbezeichnung I Medienaufsicht

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Kinderbetreuung (1020200), Verbraucherschutz
(2140100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein
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Modul Sachverhalt

Fachlich freigegeben am 10.11.2008

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage

Teaser

Volltext Aufgabe der Medienaufsicht ist die Überwachung der
Angebote im Internet hinsichtlich der korrekten
Anbieterkennzeichnung (Webimpressum) und des
Impressums bei Druckwerken.

Bei Druckwerken müssen Name oder Firma und
Anschrift des Druckers und des Verlegers genannt sein,
beim Selbstverlag Name und Anschrift des Verfassers
oder des Herausgebers.

Telemedienangebote mit Verstößen gegen die
Impressumpflicht können nach dem
Rundfunkstaatsvertrag bzw. dem Telemediengesetz
mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro, Verstöße
gegen die Impressumpflichten bei Druckwerken nach
dem Nds. Pressegesetz mit einer Geldbuße bis zu
5.000 Euro geahndet werden.

Hinweis: Unzulässige Angebote nach § 4 des
Jugendmedienschutzgesetz-Staatsvertrages werden
von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt
verfolgt und können dort gemeldet werden.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise
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Modul Sachverhalt

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Das Niedersächsische Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)
überwacht die vorgeschriebene
Anbieterkennzeichnung (Impressum) nach § 10
Mediendienste - Staatsvertrag und § 6 Teledienstgesetz
und § 8 des Niedersächsischen Pressegesetzes.
http://www.laves.niedersachsen.de/live/live.php?navig
ation_id=20097&article_id=73496&_psmand=23
http://www.laves.niedersachsen.de/live/live.php?navig
ation_id=20097&article_id=73496&_psmand=23

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Media supervision, Medienaufsicht
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